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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Christiane Blömeke und Dr. Stefanie von Berg (GAL)  

vom 06.12.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Verschlechtert der Senat die Förderung von Kindern mit Behinderung 
im Rahmen der ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen? 

Hortkinder mit Behinderung können bislang aufgrund des erhöhten Förder-
bedarfs nach einer Einzelfallprüfung zusätzliche Betreuungsstunden für heil-
pädagogische und therapeutische Maßnahmen erhalten. Dabei können bis 
zu zehn Wochenstunden gewährt werden, was einem jährlichen Zuschuss 
von 9.000 Euro pro Kind entspricht. Dem Vernehmen nach sollen Hortkinder 
mit Behinderung künftig im Rahmen der ganztägigen Bildung und Betreuung 
unabhängig vom individuellen Förderbedarf einen pauschalen Zuschuss von 
1.500 Euro für die Betreuung erhalten. Das entspricht ungefähr zwei Wo-
chenstunden und würde für die von Behinderung betroffenen Kinder oder für 
Kinder mit Lernschwäche eine erhebliche Verschlechterung der Förderbe-
dingungen im Vergleich zum Kita-Gutscheinsystem bedeuten. 

Wir fragen den Senat: 

Hortkinder mit Behinderungen können aufgrund eines besonders intensiven Betreu-
ungsbedarfs zusätzliche Personalwochenstunden finanziert bekommen. Der Einsatz 
der Mittel zur Personalverstärkung dient nicht einer speziellen therapeutischen oder 
heilpädagogischen Förderung.  

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

1. Wie viele Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren haben aufgrund 
einer Behinderung in den Jahren 2009, 2010 und 2011 (Stichtag 30. No-
vember) zusätzliche Personalwochenstunden für die Betreuung im Hort 
erhalten? Bitte nach Alter und Leistungsart aufschlüsseln. 

2. Wie viele zusätzliche Personalwochenstunden wurden Hortkindern mit 
Behinderung in den Jahren 2009, 2010 und 2011 (Stichtag 30. Novem-
ber) durchschnittlich bewilligt? Bitte für Leitungs- sowie therapeutische 
und heilpädagogische Wochenstunden und nach Leistungsarten auf-
schlüsseln. 

3. Mit welchem finanziellen Volumen wurden Hortkinder mit Behinderung in 
den Jahren 2009, 2010 und 2011 (Stichtag 30. November) durchschnitt-
lich gefördert? Bitte nach Leistungsarten aufschlüsseln. 

Siehe Anlage (Datenstand 30. November 2011). 
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4. Wie wurde die im Rahmen der ganztägigen Bildung und Betreuung ge-
plante Förderpauschale von 1.500 Euro für Kinder mit Behinderung er-
mittelt? 

5. Warum verabschieden sich die zuständigen Fachbehörden von der bis-
lang angewendeten Einzelfallprüfung? 

Einzelheiten der künftigen Förderung von Kindern mit Behinderungen werden gegen-
wärtig mit den Spitzenverbänden zur Vorbereitung eines Landesrahmenvertrags erör-
tert. Insofern sind die Überlegungen der zuständigen Behörden noch nicht abge-
schlossen.  
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Anlage 
zu Frage 1.      

2009 
Lebensalter/Leistungsart H 2 H 3 H 5 H 7 Summe 

6 1 5 5 0 11
7 1 3 4 0 8
8 1 3 4 0 8
9 1 3 3 0 7

10 1 4 3 0 8
11 0 0 0 1 1
12 1 0 0 0 1
14 0 1 0 0 1

Gesamt 6 19 19 1 45
      

2010 
Lebensalter/Leistungsart H 2 H 3 H 5 H 7 Summe 

6 2 1 3 0 6
7 5 10 12 0 27
8 2 5 5 0 12
9 3 8 2 0 13

10 0 3 2 0 5
11 2 2 0 0 4
12   0 1 0 1

Gesamt 14 29 25 0 68
      

2011 
Lebensalter/Leistungsart H 2 H 3 H 5 H 7 Summe 

6 1 6 2 0 9
7 1 9 7 0 17
8 4 14 16 0 34
9 6 6 5 0 17

10 1 9 2 0 12
11 1 2 1 0 4
12 3 0 0 0 3

Gesamt 17 46 33 0 96

zu Frage 2.    
durchschnittliche Personalwochenstunden pro Kind 

  2009 2010 2011 
H 2 4,6 5,4 5,3 
H 3 4,9 5,1 5,5 
H 5 6,2 5,8 5,6 
H 7 4 0 0 

zu Frage 3.    
durchschnittliche Kosten (€) pro Woche 

  2009* 2010* 2011 
H 2 85,61 102,33    100,44 
H 3 91,19 96,65    104,23 
H 5 115,38 109,91    106,12 
H 7 74,44 – – 

* Es handelt sich hierbei um einen Wert, der sich aus der Multiplikation der durchschnittlichen 
 Personalwochenstunden mit dem jeweils gültigen Stundensatz ergibt. 

H 2: Hortbetreung 2 Stunden 

H 3: Hortbetreung 3 Stunden 

H 5: Hortbetreung 5 Stunden 

H 7: Hortbetreung 7 Stunden 


